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Editorial

<

zentrales Thema im BBW 
Magazin ist die Vereinbarung 
mit der Landesregierung, die 
wir am 17. März vor laufender 
Kamera unterzeichnet haben. 
Vorausgegangen waren über 
Monate Gespräche mit den 
Fraktionen und Fraktionsspit-
zen, mit Finanzministerin 
Sitzmann, mit Staatsminister 
Murawski, dem neu berufe-
nen Staatssekretär des Innen-
ministeriums und vor allem 
mit dem neuen Ministerial-
direktor des Finanzministeri-
ums. Klar waren unsere Forde-
rungen: Übernahme des Tarif-
ergebnisses auf die Beamtin-
nen und Beamten des Landes 
und der Kommunen, auf Akti-
ve wie auch Versorgungsemp-
fänger, und die Rücknahme 
der abgesenkten Eingangs-
besoldung.

Die BBW-Landesleitung hat 
viel und breite Zustimmung 
zu der Vereinbarung erfahren. 
Es gab allerdings vereinzelt 
auch Kritik.

Um die Vereinbarung auf eine 
breite Basis zu stellen, musste 
der BBW-Landesvorstand, ei-
nem Gremium mit den Spit-
zen der größten Verbände und 
Gewerkschaften unter dem 
Dach des BBW zustimmen. 
Einstimmig, ohne Gegenstim-
me und ohne Enthaltung hat 
das Beschlussorgan zugestimmt.

Ich habe großes Verständnis 
für die kritischen Stimmen 
angesichts der Vereinbarung 
mit der Landesregierung. Es 
trifft zu, dass die derzeitige 
Haushaltslage in allen Bun-
desländern und beim Bund 
und damit auch in Baden-
Württemberg mehr als üppig 
ist. Es trifft zu, dass wir eine 
unserer Forderungen, nämlich 
die nach zeitgleicher Übertra-
gung, nicht umsetzen konn-

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

Als eigenständige Spitzenorganisation der Gewerk-
schaften des öffentlichen Dienstes in der Bundes-
republik Deutschland betreibt der dbb beamtenbund
und tarifunion und mit ihm in Baden-Württemberg
der BBW eine gezielte Berufspolitik für den öffent-
lichen Dienst.

Die an den Problemen der Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes ausgerichtete Interessenvertretung
ist nicht nur für diese selbst unverzichtbar:
Sie nützt zugleich den Bürgerinnen und Bürgern
und trägt zur Lösung staatlicher und gesellschafts-
politischer Probleme aus der unverfälschten
Erfahrung und Interessenlage der im öffentlichen
Dienst arbeitenden Menschen bei.

Die alle Sparten und Funktionen des öffentlichen
Dienstes berücksichtigende Mitgliederstruktur des
Beamtenbundes und sein demokratischer Aufbau
garantieren, dass auch in Zeiten wachsender Gleich-
gültigkeit gegenüber Aufgaben, Struktur und Funk-
tion des öffentlichen Dienstes bei politischen
und gesellschaftlichen Instanzen sachverständige
und engagierte Interessenvertretung geleistet wird.
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ten. Die zeitliche Verschiebung um bis 
zu fünf Monate ist „die Kröte“, die die 
Beamtenschaft schlucken muss. Dessen 
waren und sind sich die Gewerkschafts- 
und Verbandsspitzen im BBW bewusst. 
Die abgeschlossene Vereinbarung sollte 
jedoch vor dem Hintergrund der Beam-
ten-Sparrunden in der vergangenen Le-
gislatur gesehen werden.

Fünf Jahre des Sparens nur bei der 
Beamtenschaft liegen hinter uns: 

 > 2011: Sieben Monate Verschiebung 
der Übernahme des Tarifergebnisses, 
Erhöhung der Kostendämpfungspau-
schale und des Eigenbetrags für Wahl-
leistungen;

 > 2012: weitere Absenkung der Ein-
gangsbesoldung, erneute Erhöhung 
der Kostendämpfungspauschale und 
weitere Beihilfekürzungen;

 > 2013 und 2014: Besoldungsverschie-
bung um de facto zwölf Monate, 
Kürzung der Lehreraltersermäßigung;

 > 2015 und 2016: Besoldungsverschie-
bung um de facto acht Monate.

Machen wir uns nichts vor, auch in den 
vergangenen Jahren war die Haushalts-
lage nicht entscheidend schlechter. 
Auch sollten wir uns erinnern, welche 
„Grausamkeiten“, welche „Folterins-
trumente“ die grün-schwarze Landes-
regierung nach ihrem Amtsantritt mit 
den Nebenabreden auf den Tisch gelegt 
hat: 

„Nullrunde“, Deckelung der Besoldungs-
anpassung auf 1,0 beziehungsweise 
1,5 Prozent, Pensionskürzung auf maxi-
mal 70 beziehungsweise 68 Prozent, 
Wiederbesetzungssperre von 5 000 
Stellen. Daneben die Rücknahme der 
abgesenkten Eingangsbesoldung in 
Schritten erst bis 2022, wie im Koaliti-
onsvertrag zu lesen.

Und was haben wir erreicht?
 > Rücknahme der abgesenkten Ein-
gangsbesoldung zum 1. Januar 2018 
in einem Schritt für alle, neue Jungbe-
amte und bisherige Betroffene;

 > die „wirkungsgleiche“  inhaltliche 
Übernahme des Tarifergebnisses, bis 
hin zum 75-Euro-Mindestbetrag für 
den gesamten mittleren und große 
Teile des gehobenen Dienstes;

 > ab 2018 ein Volumen-Äquivalent für 
die neu geschaffene Erfahrungsstu-

fe 6 ab E 9 im TV-L durch den „Baden-
Württemberg-Bonus“ in Höhe von 
0,325 Prozent, zusätzlich zu den 2,35 
Prozent des TV-L, nicht nur für weni-
ge, nein, für alle Beamtinnen und Be-
amten, auch für die Versorgungsemp-
fänger, und – für uns entscheidend – 

 > die punktgenaue Übertragung aller 
Verbesserungen auf die Versorgungs-
empfänger! 

Ich bin überzeugt, bei kritischer Be-
trachtung erübrigt sich jedes weitere 
Wort. Ich möchte für den BBW in An-
spruch nehmen, dass wir unsere Ziele 
sehr weitgehend erreicht haben. Nicht 
Traumgebäude bestimmen unser Han-
deln, nein, hartes Agieren, bis hin zu 
den von uns weiterverfolgten Klagen in 
der Frage der abgesenkten Eingangs-
besoldung, und auf der anderen Seite 
nüchternes Verhandeln. Dass wir im In-
teresse unserer jungen Kolleginnen und 
Kollegen und der Attraktivität des öf-
fentlichen Dienstes die Rücknahme der 
abgesenkten Eingangsbesoldung im 
Paket mit erreicht haben, ist ein deut-
liches Signal. Ein weiteres BBW-Kern-
anliegen, die Rücknahme der Beihilfe-
absenkung auf 50 Prozent, bleibt oben 
auf unserer Agenda. Kein anderes Bun-
desland ist Baden-Württemberg in die-
ser Frage „gefolgt“. 

Wir bleiben dran: Steter Tropfen höhlt 
den Stein. 

Mit kollegialen Grüßen 
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 < Bei der Sitzung des BBW-Landesvorstandes 
stimmten alle Stimmberechtigten für die 
Annahme des Regierungsangebots.
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Tarifergebnis wird inhalts- und wirkungsgleich auf Beamte und Pensionäre 
übertragen – abgesenkte Eingangsbesoldung vom Tisch

Anpassung von Besoldung und 
Versorgung: Ein Verhandlungserfolg 
für den BBW
Die Beamtinnen und Beamten im Land können zufrieden sein: Der BBW hat mit der Landesregierung 
eine Anpassung von Besoldung und Versorgung ausgehandelt, wie es sie seit vielen Jahren nicht 
mehr gegeben hat. Zudem ist die Absenkung der Eingangsbesoldung zum 1. Januar 2018 vom Tisch. 
Am 17. März 2017 haben der Ministerpräsident, die Finanzministerin und BBW-Chef Volker Stich die 
entsprechende Vereinbarung unterzeichnet.

Diese Vereinbarung besagt, 
dass das Tarifergebnis 2017/ 
2018 inhaltsgleich auf die 
Beamten und Versorgungs-
empfänger übertragen wird. 
Obendrein gibt es einen BW-
Bonus, sprich Jahr für Jahr fort-
wirkend ein Plus von 0,325 Pro-
zent auf die Bezüge aller Be-
amten und Versorgungsemp-
fänger als Ausgleich für die 
neue Erfahrungsstufe 6 im 
Tarifbereich. Einziger Wer-
mutstropfen: Das Tarifergebnis 
wird moderat verschoben, 
zeitlich gestaffelt nach Besol-
dungsgruppen. Zudem ist in 
der Vereinbarung festgehalten, 
dass die Absenkung der Ein-

gangsbesoldung für alle zum 
1. Januar 2018 aufgehoben wird. 

Das Papier trägt auch die Un-
terschrift vom Vorsitzenden 
des Vereins der Richter und 
Staatsanwälte. Nur der DGB 
hat das Angebot der Landes-
regierung ausgeschlagen, was 
vielerorts mit ungläubigem 
Kopfschütteln quittiert wird.

In den Reihen des BBW hin-
gegen weiß man zu schätzen, 
was die Landesleitung in vielen 
Gesprächen mit Vertretern der 
Regierung und den sie tragen-
den Fraktionen im Landtag für 
die Beamten und Versorgungs-

empfänger ausgehandelt und 
schlussendlich erreicht hat. So 
gab es bei der Sitzung des Lan-
desvorstandes, der am 16. 
März in Stuttgart tagte, nicht 
nur viel Lob für BBW-Chef Stich 
und seine Stellvertreter, son-
dern auch einstimmig grünes 
Licht, tags darauf die Vereinba-
rung mit der Landesregierung 
zu unterzeichnen. Der Abstim-
mung vorausgegangen war 
der Vortrag von Ministerialdi-
rektor Jörg Krauss, dem Amts-
chef im Finanzministerium, 
der dem Landesvorstand das 
Angebot der Landesregierung 
zur Besoldungsanpassung er-
läutert hatte.

Das Zustandekommen der 
Vereinbarung zwischen Lan-
desregierung, dem BBW und 
dem Verein der Richter und 
Staatsanwälte wurde von den 
Medien mit Interesse verfolgt. 
Nach der Unterzeichnung der 
Vereinbarung stellten sich die 
Verhandlungspartner in der 
Villa Reitzenstein den Fragen 
der Pressevertreter, für die 
auch eine gemeinsame Presse-
erklärung vorbereitet war.

Presseerklärung

 > Landesregierung schließt 
Vereinbarung mit Beamten-
bund und Verein der Richter 
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und Staatsanwälte über zwei 
Jahre 

 > Ministerpräsident Kretsch-
mann: Gutes Ergebnis/ 
Halten öffentlichen Dienst 
attraktiv für die Zukunft 

Die Landesregierung hat mit 
dem BBW – Beamtenbund 
Tarifunion und dem Verein der 
Richter und Staatsanwälte in 
Baden-Württemberg e.V. am 
Freitag (17. März 2017) eine 
Vereinbarung zur Übertragung 
der Tarifergebnisse des öffent-
lichen Dienstes in den Jahren 
2017 und 2018 auf die Beam-
tinnen und Beamten, Richte-
rinnen und Richter sowie die 
Versorgungsempfängerinnen 
und -empfänger geschlossen. 

Die Vereinbarung sieht im 
Wesentlichen vor: 

 > Das Tarifergebnis von 2 Pro-
zent im Jahr 2017 und 
2,35 Prozent in 2018 wird 
in voller Höhe übertragen. 
Dabei erhalten Beamtinnen 
und Beamte mit einer Besol-
dung von unter 3 750 Euro 
mindestens 75 Euro monat-
lich mehr. Zusätzlich gibt es 
in 2018 einen strukturellen 
BW-Bonus von 0,325 Prozent, 
der die im Tarifbereich neu 
geschaffene Entgeltstufe ab-
bildet. 

 > Es gibt in beiden Jahren nach 
den Besoldungsgruppen ge-
staffelte zeitliche Verschie-
bungen von zwei Monaten 
bis zur Besoldungsgruppe 
A 9, vier Monaten für A 10 
und A 11 sowie fünf Mona-
ten ab der Besoldungsgruppe 
A 12. 

 > Die abgesenkte Eingangs-
besoldung soll zum 1. Januar 
2018 wieder vollständig 
angehoben werden. Sie gilt 
damit auch für die Beam-
tinnen und Beamten, die 
bereits im Landesdienst 
stehen. 

„Unser Ziel ist es, den öffent-
lichen Dienst attraktiv und 
zukunftsfähig zu halten. Das 

ist uns nach guten und fairen 
Verhandlungen gelungen.

Herausgekommen ist ein aus-
gewogenes Ergebnis, mit dem 
alle sehr gut leben können. Der 
BW-Bonus ist dabei ein sehr 
gutes Instrument im Wettbe-
werb um Fachkräfte mit dem 
Bund und anderen Ländern“, 
sagte Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann. Eine solche 
strukturelle Zusatzleistung in 
dieser Höhe wie den BW- 
Bonus gebe es bislang in kei-
nem anderen Bundesland. 
„Ich möchte dem Beamten-
bund, dem Verein der Richter 
und Staatsanwälte und dem 
Deutschen Gewerkschafts-
bund meinen Dank für die 

konstruktive und offene Ge-
sprächsatmosphäre ausspre-
chen. Ich bin überzeugt, dass 
wir mit der Einigung auch eine 
gute Grundlage für weitere 
Gespräche gelegt haben“, so 
Kretschmann. 

Für den Landeshaushalt be-
deutet das Ergebnis zusätzli-
che Ausgaben von insgesamt 
knapp 900 Millionen Euro – 
ohne Verschiebung, aber auch 
ohne BW-Bonus und die Anhe-
bung der Eingangsbesoldung 
wären es 1,1 Milliarden Euro 
gewesen. „Diese Vereinbarung 
bekommen wir im Haushalt 
umgesetzt. Ich freue mich über 
ein faires Paket nach guten Ge-
sprächen. Dieses positive Sig-

nal an den öffentlichen Dienst 
und vor allem an den Nach-
wuchs hilft uns im Wettbe-
werb um die besten Köpfe. Mir 
war es wichtig, ein deutliches 
Zeichen zu setzen, das über 
eine Einmalzahlung hinaus-
geht. Der BW-Bonus ist struk-
turell und damit langfristig ge-
sehen für die Beamtinnen und 
Beamten im Land ein echter 
Vorteil“, sagte Finanzministe-
rin Edith Sitzmann. Staats-
sekretär Martin Jäger, der für 
das Innenministerium am Ver-
handlungstisch saß, sieht in 
der Vereinbarung ein wichtiges 
Signal an die Beamtinnen und 
Beamten: „Im Wettbewerb um 
die besten Köpfe muss das 
Land attraktiv sein. Wir brau-
chen qualifizierte und moti-
vierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Hier war es ganz 
wichtig, dass wir die Absen-
kung der Eingangsbesoldung 
zurückgenommen haben. 
Damit stellen wir die richtigen 
Weichen für die Zukunft. Wir 
senden auch ein wichtiges 
Signal: für einen modernen, 
wettbewerbsfähigen Staats-
dienst und eine leistungsfähi-
ge Polizei“, so Jäger. 

Beamtenbund-Chef Volker 
Stich und Matthias Grewe, 
Vorsitzender des Vereins der 
Richter und Staatsanwälte, 
sprechen von einem trag-
fähigen Kompromiss. Die 

 < Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichnet die Vereinba-
rung.

 < Die Vereinbarung
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Beschlussgremien beider Orga-
nisationen hätten am Don-
nerstag (16. März 2017) nach 
eingehender Beratung der Eini-
gung mit dem Land ihre Zu-
stimmung erteilt. Es sei zwar 
zu bedauern, dass die Über-
nahme des Tarifergebnisses in 
den Jahren 2017 und 2018 er-
neut zeitlich verzögert erfolge. 
Dennoch setze die Landesre-
gierung mit der Besoldungsan-
passung 2017/2018 ein Zei-
chen zum Attraktivitätserhalt 
der Beamtenbesoldung. Beam-
tenbund und Richterbund hät-
ten zwar die „zeit- und wir-
kungsgleiche“ Übertragung 
des Tarifergebnisses auf die 
Landes- und Kommunalbeam-
ten und Versorgungsempfän-
ger gefordert, sagte Stich, be-
tonte aber zugleich, dass man 
diesem Ziel mit der vorliegen-
den Einigung nahegekommen 
sei. Immerhin werde das Tarif-
ergebnis sowohl linear wie 
auch in seiner sozialen Kompo-
nente „eins zu eins“ auf die 
Beamten übertragen. Als be-
sonderen Erfolg ihrer Organi-
sationen bezeichneten Stich 
und Grewe den BW-Bonus in 
Höhe von 0,325 Prozent, den 
ab 2018 alle Beamtinnen und 
Beamten, Richterinnen und 
Richter und die Versorgungs-
empfänger erhalten. Vor die-
sem Hintergrund sei es zu 
vertreten, dass Baden-Würt-
temberg die Übertragung des 
Tarif ergebnisses auf die Beam-
ten, Richter und Versorgungs-
empfänger zeitlich gestaffelt 
verschiebe. 

Losgelöst von der Besoldungs-
anpassung werten Richter-
bund und Beamtenbund die 
Rücknahme der abgesenkten 

 < Finanzministerin Sitzmann erläutert die Vereinbarung.

Eingangsbesoldung zum 1. Ja-
nuar 2018 als Erfolg ihres ge-
meinsamen Engagements. An-
gesichts des sich verschärfen-
den Bewerbermangels verbiete 
es sich, jungen Kolleginnen 
und Kollegen Einkommensver-
luste um jährlich ein Monats-
gehalt zuzumuten, kommen-
tieren Stich und Grewe die Ent-
scheidung der Landesregie-
rung. 

 < Weitere Informationen 

Die Vereinbarung mit allen Be-
standteilen kostet zusammen-
genommen in den Jahren 2017 
und 2018 897,6 Millionen Euro 
(2017: 218,3 Millionen Euro; 
2018: 679,3 Millionen Euro). 
Das sind 306 Millionen Euro 

mehr als im Haushalt 2017 und 
der mittelfristigen Finanzpla-
nung für 2018 vorgesehen. Im 
Vergleich zu einer reinen in-
halts- und zeitgleichen Über-
tragung (1,08 Milliarden Euro 
Mehrkosten) wird der Landes-
haushalt mit der kompletten 

Vereinbarung in den beiden 
Jahren um 181,5 Millionen 
Euro entlastet. 

Die Erhöhung der Eingangs-
besoldung macht 58 Millionen 
Euro pro Jahr aus. 

Der BW-Bonus schlägt sich mit 
voller Wirkung mit gut 50 Mil-
lionen Euro pro Jahr im Haus-
halt nieder. 

Das Land hat knapp 184 000 
Beamtinnen und Beamte, 
Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte. 127 000 Personen 
sind Versorgungsempfänger 
(Stand jeweils 31. Dezember 
2016). Die Personalkosten des 
Landes liegen aktuell bei mehr 
als 17 Milliarden Euro. 

Wie in der Vergangenheit auch 
werden entsprechend der be-
stehenden gesetzlichen Vorga-
ben im Jahr 2017 0,2 Prozent 
der Versorgungsrücklage zu-
geführt. 

Das Finanzministerium 
plant, die Vereinbarung per 
Abschlagszahlung zügig um-
zusetzen. 
 
 

 < Nach der Unterzeichnung der Vereinbarung 
stellten sich die Verhandlungspartner in 
der Villa Reitzenstein den Fragen der 
Journalistinnen und Journalisten.

 < BBW-Chef Stich steht der Presse Rede und Antwort.

 < Ministerialdirektor Jörg Krauss, Amtschef im Finanzministerium, erläu-
tert vor dem Landesvorstand das Angebot der Landesregierung, das 
neben den Modalitäten zur Übertragung des Tarifergebnisses die Rück-
nahme der abgesenkten Eingangsbesoldung zum 1. Januar 2018 beinhal-
tet.
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Vor dem Kompromiss mit der Landesregierung

Einsatz auf allen Ebenen 
für ein gutes Ergebnis
In den Wochen bevor der BBW dem Kompromiss zur Anpassung von Besol-
dung und Versorgung zustimmte, hat BBW-Chef Volker Stich alle Register 
gezogen, um für die BBW-Forderung zu werben. 

Er hat Gespräche mit der Fi-
nanzministerin, den Regie-
rungsfraktionen und der Op-
position geführt, Ende Januar 
eines mit der Fraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen, im 
Februar ein weiteres mit der 
CDU-Fraktion, dem im März 
noch ein zweites folgte, und 
ebenfalls im März eine Unter-
redung mit der SPD-Landtags-
fraktion. 

Am Ende hat der BBW zwar 
nicht alles erreicht, aber im-
merhin ein Ergebnis, das sich 
sehen lassen kann, insbeson-
dere wenn man an die grün-
schwarzen Sparüberlegungen 
aus dem Vorjahr denkt, allen 
voran die Deckelung der Besol-
dungsanpassung und die Ab-
koppelung der Versorgung. 

 < BBW und SPD waren 
sich einig

Noch Anfang März hatten sich 
der BBW und die SPD-Land-
tagsfraktion gemeinsam stark 
für die zeit- und wirkungsglei-
che Übertragung des Tarifab-
schlusses im öffentlichen 
Dienst auf die Beamten im 
Land gemacht. Bei einem 

Meinungsaustausch in der Sit-
zung der SPD-Fraktion, die am 
7. März 2017 stattfand, hatten 
Fraktionschef Andreas Stoch 
und BBW-Chef Volker Stich 
eine entsprechende Forderung 
an die grün-schwarze Landes-
regierung gerichtet. Zehn Tage 
später war klar: Mehr als der 
mit der Landesregierung aus-
gehandelte Kompromiss war 
trotz aller Bemühungen nicht 
drin. 

„Grün-Schwarz hat volle Kas-
sen und genügend finanziellen 
Spielraum für die volle Ge-
haltserhöhung auch bei den 
Beamten. Verdient haben das 
unsere Staatsdiener allemal“, 
erklärte Stoch an jenem Tag. 
Entsprechend äußerte sich 
auch Stich: „Es ist genügend 
Geld in der Landeskasse, um 
die zeit- und wirkungsgleiche 
Übertragung auf die Beamten 
zu finanzieren.“ Nach Jahren 
des Sparens bei den Beamten 
sei jetzt die Zeit gekommen, 
„um Zeichen der Anerkennung 
zu setzen", sagte Stich. Der Be-
amtenbund selbst fordere zur 
Umsetzung seiner Ziele zwar 
keinen „Pakt“ mit der Landes-
regierung, sei aber für einen 

solchen „gesprächsbereit und 
offen“.

Nach den Worten von SPD-
Fraktionschef Stoch geht es in 
diesen ökonomisch wie be-
schäftigungspolitisch guten 
Zeiten darum, den öffentlichen 
Dienst allgemein nicht von 
der Lohnentwicklung in der 
freien Wirtschaft abzuhängen. 
„Der Staat muss als Arbeitge-
ber soziales Vorbild sein und 
gerade in Zeiten eines harten 
Wettbewerbs um Fachkräfte 
für die Attraktivität seiner 
Jobs sorgen. Dazu gehört auch 
eine Bezahlung, die mit den 
Trends Schritt hält“, mahnte 
Stoch.

BBW-Chef Stich bekräftigte 
vor den SPD-Abgeordneten 
seine Forderung, die abgesenk-
te Eingangsbesoldung bei den 
Beamten noch im Jahr 2017 
zurückzunehmen. Fraktions-
chef Stoch verwies auf einen 
von der SPD in die Haushalts-
beratungen eingebrachten 
Entschließungsantrag. 

Die Eingangsbesoldung für Be-
amtinnen und Beamte sollte 
demnach wieder schrittweise 
angehoben werden. Vorgese-
hen war, mit dieser Anhebung 
im Jahr 2018 zu beginnen und 
sie bis zum Jahr 2020 abzu-
schließen. Zugleich rief Stoch 
in Erinnerung, dass die SPD be-
reits während der grün-roten 
Regierungszeit bei vorgesehe-
nen Sparmaßnahmen zulasten 
der Beamtenschaft gegenüber 
dem grünen Koalitionspartner 
auf die „mildeste Lösung“ 
gedrungen und diese auch 
durchgesetzt habe.

Die beiden Vorsitzenden Stoch 
und Stich kündigten an, dass 
die SPD-Landtagsfraktion und 
der Beamtenbund auch zu-
künftig einen regelmäßigen 
Kontakt pflegen und dabei in 
einen vertieften Dialog über 
Möglichkeiten zur Steigerung 
der Attraktivität des öffentli-
chen Dienstes einsteigen wol-
len.

 < CDU: Wir stehen an der 
Seite des BBW

Nachdem man sich bereits am 
9. Februar 2017 in großer Runde 
zu einem Meinungsaustausch 
getroffen hatte, kamen am 
9. März die Spitzen der CDU-
Landtagsfraktion und des Be-
amtenbundes zu einer weite-
ren Unterredung zusammen. 
Im Mittelpunkt standen die 
aktuellen Entwicklungen der 
Verhandlungen zwischen der 
Landesregierung und dem 
BBW. Dabei machte der CDU-
Fraktionsvorsitzende Wolf-
gang Reinhart deutlich, dass 
die Rücknahme der abgesenk-
ten Eingangsbesoldung für die 
CDU-Fraktion oberste Priorität 
habe. Darüber hinaus erwarte 
man ein Verhandlungsergeb-
nis, welches sich möglichst nah 
an der „zeit- und wirkungs-
gleichen“ Übertragung des 
Tarifergebnisses TV-L orientie-
ren müsse. Der Besoldungsab-
stand zu den Bundesbeamten 
und den bayrischen Landesbe-
amten dürfe nicht noch größer 
werden. 

 < Auf dem Podium beim Mei-
nungsaustausch in der SPD-
Fraktion (von rechts): BBW- 
Vorsitzender Volker Stich; 
SPD-Fraktionsvorsitzender 
Andreas Stoch; Reinhold Gall 
MdL, parlamentarischer Ge-
schäftsführer; Susanne Hauth, 
BBW-Geschäftsführerin und 
Justiziarin
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 < Die Teilnehmer der Unterredung mit der CDU (von links): Thomas Blenke 
MdL; Kai Rosenberger, stellvertretender BBW-Vorsitzender; Tobias Wald 
MdL; CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Reinhart; BBW-Vorsitzender 
Volker Stich; Joachim Lautensack, stellvertretender BBW-Vorsitzender; 
Dr. Albrecht Schütte MdL; Karl Klein MdL
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Regelung für „Altfälle“ offen, deshalb auch in 2017 
abgesenkter Eingangsbesoldung widersprechen

Unermüdlicher Einsatz des BBW 
hat sich ausgezahlt: Abgesenkte 
Eingangsbesoldung ist vom Tisch
Die abgesenkte Eingangsbesoldung ist vom Tisch. Vom 1. Januar 2018 an 
bekommen Berufseinsteiger im Beamtenverhältnis wieder das Gehalt, das 
ihnen ihrem Eingangsamt entsprechend auch zusteht. Dafür hat der BBW 
gekämpft, mit Erfolg, wie die Vereinbarung mit der Landesregierung vom 
17. März 2017 zeigt.

Mit der Rücknahme der abge-
senkten Eingangsbesoldung 
hat der BBW für junge Beam-
tinnen und Beamte ein wichti-
ges Etappenziel erreicht. Jetzt 
geht es darum, für diesen Per-
sonenkreis auch noch eine Kor-
rektur der baden-württember-
gischen Sonderregelung beim 
Beihilfebemessungssatz zu er-
reichen, der für ab 2013 neu 
eingestellte Beamtinnen und 
Beamte auf 50 Prozent festge-
schrieben wurde. Doch bis es 
so weit war, musste viel Über-
zeugungsarbeit geleistet wer-
den. Denn schließlich wollte 
die grün-schwarze Landesre-
gierung ursprünglich die Ab-
senkung der Eingangsbesol-
dung nur schrittweise im Rah-
men der Haushaltsvorgaben 
bis zum Jahr 2022 rückgängig 
machen. Das kann man im 
Koalitionsvertrag nachlesen.

Dass Grün-Schwarz bei der 
abgesenkten Eingangsbesol-
dung zu guter Letzt einlenkte, 
ist das Ergebnis einer Vielzahl 
politischer Gespräche, die die 
Forderung nach einer soforti-
gen und vollständigen Rück-
nahme dieser Maßnahme zum 
Gegenstand hatten. Hinzu 
kamen die vom BBW initiierten 
Musterverfahren zur abge-
senkten Eingangsbesoldung 
und die vielen Widersprüche 
der Betroffenen. Zwar hat 
Grün-Schwarz die Aufhebung 
der abgesenkten Eingangs-

besoldung zum 1. Januar 2018 
mit der Unterschrift der Ver-
einbarung zwischen BBW und 
Richterbund besiegelt. Damit 
steht aber noch nicht fest, ob 
die Angelegenheit als solche 
rechtens war. Das zu klären, 
wird Aufgabe des Bundesver-
fassungsgerichts sein. Die 
Karlsruher Verfassungshüter 
müssen sich nun mit der Frage 

der Verfassungsmäßigkeit der 
Absenkung der Eingangsbesol-
dung (§ 23 LBesGBW) beschäf-
tigen. Denn in einem Verfah-
ren bezüglich der R-Besoldung 
hat das Verwaltungsgericht 
Karlsruhe dem Bundesverfas-
sungsgericht mit Vorlagebe-
schluss vom 15. Dezember 
2016 die Frage vorgelegt, ob 
die achtprozentige Absenkung 

der Eingangsbesoldung mit 
Art. 33 Abs. 5 GG unvereinbar 
ist, soweit die Absenkung Rich-
ter aus einem Eingangsamt der 
Besoldungsgruppe R 1 betrifft. 

 < Zum Stand der BBW- 
Musterverfahren

In den vom BBW im Hinblick 
auf die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts 
zur Richterbesoldung vom 
5. Mai 2015 (Az.: 2 BvL 17/09 
und andere) und zur A-Besol-
dung vom 17. November 2015 
(Az.: 2 BvL 19/09 und andere) 
initiierten Musterverfahren 
bei den Verwaltungsgerichten 
Karlsruhe und Freiburg auf-
grund der abgesenkten Ein-
gangsbesoldung im Bereich 
der A-Besoldung sind noch kei-
ne rechtskräftigen Entschei-
dungen ergangen. Da von der 
Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts in dem Ver-
fahren des Verwaltungsge-
richts Karlsruhe auch die Beur-
teilung einer Vereinbarkeit der 
Absenkung der Eingangsbesol-
dung im Rahmen der A-Besol-
dung mit dem Grundgesetz 
abhängen wird, ruht auf Anre-
gung des Gerichts derzeit das 
Musterverfahren beim Verwal-
tungsgericht Freiburg. 

 < Zum weiteren 
Vorgehen

Der BBW empfiehlt seinen 
Mitgliedern, die von der 
abgesenkten Eingangsbesol-
dung betroffen sind und bis 
jetzt noch keinen Antrag ge-
stellt haben, noch im Jahr 
2017 einen Antrag auf Gewäh-
rung einer amtsangemessenen 
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Alimentation bei der zuständi-
gen Bezügestelle zu stellen. 
Ein entsprechender Muster - 
antrag liegt bei dem jeweili- 
gen Mitgliedsverband bereit. 
Zumindest für den Bereich 
des Landes ist davon auszu-
gehen, dass eingereichte oder 
noch einzureichende Anträge/
Widersprüche bis zum Aus-
gang der genannten Muster-
verfahren ruhend gestellt 
werden. 

Widerspruch einzulegen ist 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch möglich und auch er-
forderlich, da nach der Verein-
barung vom 17. März 2017 
die Absenkung der Eingangs-
besoldung erst zum 1. Januar 
2018 vollständig entfällt. 
 
Bezüglich der Frage, ob die 
Eingangsbesoldung im Falle 
eines Obsiegens vollständig 
rückwirkend beziehungsweise 
rückwirkend zum Zeitpunkt 
der Widerspruchserhebung 
ausgezahlt wird, bleibt zu-
nächst die Entscheidung der 
Gerichte abzuwarten. 

 < Zum Vorlagebeschluss 
des VG Karlsruhe

Das Verwaltungsgericht Karls-
ruhe hat in seinem Vorlage-
beschluss vom 15. Dezember 
2016 (6 K 4048/14) zur Richter-
besoldung eindeutig Position 
bezogen: Es hält die Absen-
kung der Eingangsbesoldung 
für nicht gerechtfertigt und 
unterlegt dies mit einer Viel-
zahl guter Argumente. 

All diese Argumente greifen 
nach Auffassung des BBW 
auch bezüglich der abgesenk-
ten A-Besoldung.

So sieht das Verwaltungsge-
richt Karlsruhe in seinem Vor-
lagebeschluss keinen verfas-
sungsrechtlich tragfähigen 
sachlichen Grund für Eingriffe 
in den Kernbereich der ge-
schuldeten Alimentation und 
für eine Ungleichbehandlung 
bei der Besoldung von Rich-
tern eines Dienstherrn mit 
gleichen oder vergleichbaren 
Dienstposten derselben Lauf-
bahn. 

Ein solcher Grund ergebe sich 
nicht aus der geringeren Er-
fahrung der von der Absen-
kung betroffenen Richter, da 
sich bereits die allgemeine 
Eingruppierung in die unter-
schiedlichen Besoldungsstu-
fen nach der jeweiligen Erfah-
rung der Richter im Amt be-
stimme. Zudem erfasse die 
Vorschrift nicht nur Berufsan-
fänger, sondern auch solche 
Richter, die früher bereits in 
einem anderen Bundesland in 
einem Richterverhältnis stan-
den. 

Auch der vom beklagten Land 
weiter benannte Grund einer 
fehlenden „ununterbrochenen 
Treue zum Dienstherrn“ der 
von der Absenkung betroffe-
nen Richter könne keine ver-
fassungsrechtliche Rechtfer-
tigung begründen, denn eine 
solche Absenkung liefe auf 
eine reine Wartefrist von drei 
Jahren hinaus, bis die vom 
Gesetzgeber für das jeweilige 
Amt als amtsangemessen ein-
gestufte Besoldung erreicht 
würde. 

In seiner Begründung verweist 
das Gericht diesbezüglich auf 
einen Vorlagebeschluss des 
Oberverwaltungsgerichts 
Rheinland-Pfalz vom 4. De-
zember 2009 – 10 A 10597/09 
–, aufgrund dessen das Bun-
desverfassungsgericht am 
17. Januar 2017 die Einführung 
einer Wartefrist hinsichtlich 
der Besoldung bei der Über-
tragung eines höheren Status-
amtes in Rheinland-Pfalz für 
verfassungswidrig erklärt 
hat. 

Schließlich könne – nach dem 
Vorlagebeschluss des VG Karls-
ruhe – auch die in der Geset-
zesbegründung angesproche-
ne Einsparung von Personal-
kosten die Absenkung der 
Eingangsbesoldung verfas-
sungsrechtlich nicht recht-
fertigen. Derartige rein fiskali-
sche Erwägungen könnten 
keinen sachlichen Grund für 
einen Eingriff des Gesetzge-
bers in den Kernbestand der 
geschuldeten Alimentation 
bilden.  
 

!
Beihilfe: Direktabrechnung mit Leistungserbringern 

Neue Vordrucke stehen demnächst bereit
Das Finanzministerium hat 
mit Schreiben vom 17. März 
2017 mitgeteilt, dass die An-
träge auf Beihilfe mit Direkt-
abrechnung überarbeitet 
worden sind. Anlass dafür 
waren die Erfahrungswerte, 
die die Beihilfestellen rund 
ein Jahr lang gesammelt ha-
ben. Darüber hinaus waren 
Anpassungen aufgrund ge-
setzlicher Änderungen not-
wendig, insbesondere im 
Pflegebereich aufgrund der 
Einführung von Pflegegra-
den. 

Zu den Vordrucken teilt das 
Finanzministerium mit, man 
habe in den Vordrucken jetzt 

die Überschriften hervorge-
hoben, damit es bei der Vor-
druckauswahl nicht zu Ver-
wechslungen komme. Die 
weiteren Änderungen dien-
ten der Verdeutlichung und 
Klarstellung. Als wichtige 
Information habe man ein 
Übermittlungseinverständnis 
und eine Schweigepflichtent-
bindung aufgenommen. Da-
durch seien die Beihilfestellen 
in der Lage, antragsbezogene 
persönliche Daten direkt mit 
dem Leistungserbringer zu 
klären, wodurch Ablehnun-
gen einer Direktabrechnung 
verringert, aber auch Fragen 
zur Rechnungsstellung direkt 
geklärt werden können. 

Eine weitere wichtige Ände-
rung habe man im Vordruck 
zur Direktabrechnung mit 
vollstationären Pflegeeinrich-
tungen durch die Anpassung 
an die neue Begrifflichkeit des 
Pflegegrades vorgenommen. 
Weitere Änderungen seien 
lediglich redaktioneller Art.

Nach Mitteilung des Finanz-
ministeriums werden diese 
Vordrucke baldmöglichst ein-
gesetzt und dann auch wie-
der auf der Homepage des 
LBV und entsprechend beim 
Kommunalen Versorgungs-
verband Baden-Württemberg 
eingestellt. 
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Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG)

BBW kritisiert: Primäres Ziel wird verfehlt
Nach ersten Überlegungen für die Evaluierung der Neuregelungen des Landespersonalvertretungs-
gesetzes aufgrund der Stärkungsnovelle von 2013, hat das Innenministerium jetzt eine überarbeite-
te Fassung des Evaluierungskonzepts vorgelegt. Doch die Neugestaltung des Evaluierungskonzepts 
stößt beim BBW auf herbe Kritik. Der Vorhalt: Das primäre Ziel, nämlich die Weiterentwicklung des 
Personalvertretungsrechts, werde verfehlt. 

Es ist der Ansatz des Evaluie-
rungskonzepts, der dem BBW 
ganz und gar nicht passt. Das 
Papier sei schwerpunktmäßig 
darauf ausgerichtet, die Kosten 
zu untersuchen und weniger 
darauf, die Arbeit der Personal-
vertretungen zu beleuchten, 
hält er den Machern vor. 

Obwohl in die Neufassung des 
Evaluierungskonzepts die 
Themenfelder im Wesentli-
chen eingeflossen sind, die der 
BBW in seiner Stellungnahme 
vom 16. Juli 2014 zur ersten 
Fassung angemahnt hatte, ist 
der BBW mit dem jetzt vorge-
legten Papier noch lange nicht 
zufrieden. Er kritisiert, dass der 
Evaluierungsprozess nach wie 
vor von einer im Gesetzge-
bungsverfahren negativ beein-
flussten Diskussion um Stellen, 
Personal und Haushaltsmittel 
geprägt und gerade nicht von 
Vertrauen und Wertschätzung 
gegenüber den Personalvertre-
tungen getragen werde. So sei 
die Evaluierung weniger darauf 
ausgerichtet, die Tätigkeit der 
Personalvertretungen und de-
ren Stellung im Gesamtgefüge 
der Verwaltungen widerzu-
spiegeln. Stattdessen gehe es 
vielmehr schwerpunktmäßig 
darum, die finanziellen und 
personalrelevanten Auswir-
kungen der Neuregelungen im 
LPVG einschließlich der mut-
maßlichen Mehrkosten und 
deren Deckungsfähigkeit mit 
vorhandenen Haushaltsmit-
teln zu untersuchen. 

Das primäre Ziel einer Weiter-
entwicklung des Personalver-
tretungsrechts wird nach An-
sicht des BBW jedoch nicht er-

reicht. Denn dieses sollte ein 
optimaler Diskurs zwischen 
Dienststelle und Personalrat 
sein. Zur Gewährleistung der 
Funktionsfähigkeit des öffent-
lichen Dienstes sei die Zusam-
menarbeit der Dienststelle mit 
dem Personalrat eine unver-
zichtbare Voraussetzung. Die 
derzeit beabsichtigte Evaluie-
rung entspreche deshalb in 
weiten Teilen diesen Ansprü-
chen nicht.

Bezüglich der Erhebungsinhal-
te im zweiten Gliederungsteil 
befürchtet der BBW, dass tat-
sächlich repräsentative, valide 
Ergebnisse kaum zu erzielen 
sind. Entgegen den Annahmen 
in der Konzeption (Ziff. 3.8.2) 
könnten Erfahrungen kaum 
durch Zahlen von mehreren 
Monaten belegt werden. Es 
stelle sich nämlich die Frage, 
ob und wenn ja welche Unter-
lagen noch vorhanden sind. 
Denn in einigen Bereichen, wie 
der Landespolizei, wurden vor 
ein paar Jahren die alten 
Dienststellen aufgelöst und 
auch deren Personalräte. Eine 
retrograde Erfassung der Da-
ten sei oftmals nicht möglich. 
Viele Personalvertretungen 
verfügten außerdem auch 
nicht über die notwendige 
Verwaltungsunterstützung. 

Im Übrigen merkt der BBW an, 
dass ein Großteil der täglichen 
personalvertretungsrechtli-
chen Arbeit gar nicht aus for-
mellen Beteiligungsverfahren 
nach LPVG bestehe, sondern 
aus einer Vielzahl von Gesprä-
chen mit den Beschäftigten 
und der Dienststelle. Gesprä-
che, Schriftverkehr, Telefonate, 

die Planung, Organisation und 
Durchführung von Sitzungen 
beziehungsweise Beteiligungs-
gesprächen seien aber Tätig-
keiten, die nur bedingt nach-
vollziehbar und in der Regel 
aktuell auch nicht dokumen-
tiert sind. Außerdem basiere 
die Zusammenarbeit von 
Dienststelle und Personalrat 
auf subjektiven Eindrücken, 
auch wenn der Partnerschafts-
gedanke im LPVG ausdrücklich 
geregelt ist. 

Das Miteinander hänge des-
halb von den handelnden 
Personen und deren Respekt 
voreinander ab, sodass unter-
schiedliche Wertungen von 
Dienststellenleitung und Per-
sonalvertretung durchaus 
möglich sind.

Das Innenministerium hinge-
gen, das für dieses Gesetzes-
vorhaben federführend ist, hat 
solcherlei Bedenken nicht. Die 
Grundstruktur des Konzepts 
basiere auf einem in mehrere 
Elemente gegliederten Vorge-
hen mit verschiedenen Akteu-
ren. Erfahrungen aus inzwi-
schen über zweijährigem Um-
gang mit den rechtlichen Neu-
erungen würden eine ausrei-
chende Betrachtungsgrund-
lage bieten, kommentiert das 
Ministerium das Evaluierungs-
konzept, das zusammenfas-
send wie folgt aufgebaut ist: 

 > Begonnen werden soll mit 
einer kurzfristig zu erledi-
genden Erhebung festste-
hender Strukturdaten 
(zum Beispiel Größe der 
Personalräte früher und 
heute).

 > Daneben soll parallel begin-
nend, aber länger laufend, 
eine Abfrage von Erfahrun-
gen (zum Beispiel Vorkom-
men bestimmter Beteiligun-
gen) erfolgen. Für diesen 
Erhebungsteil soll insbeson-
dere auch Raum bestehen, 
Gesamtbewertungen der 
Stärkungsnovelle vornehmen 
zu können. 

 > Die Erkenntnisse aus den 
Erhebungen sollen Experten 
des Personalvertretungs-
rechts verfügbar gemacht 
werden. Im Weiteren ist 
vorgesehen, in einem offe-
nen Fachdialog mit solchen 
Experten die Ergebnisse zu 
analysieren und gemeinsam 
zu erörtern. Die Experten 
sollen von unterschiedlichen 
Verbandsseiten benannt 
werden. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass keine 
Interessen übergangen wer-
den. Am Ende sollen alle Er-
kenntnisse aus den Erhebun-
gen und die Positionen aus 
dem Expertendialog dem 
Landtag berichtet werden. 

In der Stellungnahme des BBW 
heißt es unter anderem:

 < I. Grundsätze 
für die Evaluierung

„Wir begrüßen die Freiwillig-
keit der Teilnahme an der 
Befragung (Ziff. 3.3) und die 
Formlosigkeit der Erhebungen 
zur Gewährleistung einer ein-
fachen Mitwirkung (Ziff. 3.2). 
Allerdings ist fraglich, ob dies 
zu flächendeckenden Rück-
meldungen führen wird, die 
ein aussagekräftiges Ergebnis 
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ermöglichen. Ziel müsste eine 
möglichst breite Beteiligung 
sein, durch die Erkenntnisse 
gewonnen werden, die für 
Politik, Verwaltung und Perso-
nalvertretung bedeutend sein 
könnten.

Kritisch ist dagegen, die 
Anonymisierung der Angaben 
(Ziff. 3.4) erst auf der Stufe 
der Veröffentlichung zu sehen. 
Durch die Vorlage der Befra-
gungsbögen auf dem Dienst-
weg kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass Korrekturen 
durch die Dienststelle vorge-
nommen werden und somit 
die Validität der Antworten in-
frage steht. Durch den genau-
en Einblick in die Verhältnisse 
vor Ort kann die Vertrauensbil-
dung zwischen den Beschäf-
tigten und der Dienststelle ge-
fährdet werden. Überdies be-
steht zu Recht die Sorge, dass 
bestimmte Darstellungen zum 
Nachteil der Befragten benutzt 
werden könnten. Eine Abwick-
lung über eine neutrale Stelle 
unter Vergabe von Kennziffern 
wäre hier vorzuziehen.

In diesem Zusammenhang 
ist auch die Reaktionsfähig- 
keit der Ressorts bei „auffälli-
gen Zwischenergebnissen“ 
(Ziff. 3.7) zu hinterfragen. 
Wann können die grundsätz-
lich der Geheimhaltung unter-
liegenden Angaben zum Zwe-
cke der Aufdeckung von Miss-
ständen verwendet werden?

Nach Ziff. 3.6 der Konzeption 
sollen Regelungen und Anfor-
derungen des Wahlrechts nicht 
zum Gegenstand der Evaluie-
rung gemacht werden. Die Be-
gründung mit einer geringen 
Beteiligung der Wahlvorstände 
an der Bewertung der Perso-
nalratswahlen trägt hier nicht. 
Die Tatsache, dass lediglich 
neun Rückmeldungen erfolg-
ten, bedeutet nicht, dass keine 
Probleme in der Praxis auftau-
chen. Jedenfalls wurden an 
den BBW sehr viele Fragen zur 
Umsetzung der Wahl gestellt, 
die in Zusammenarbeit mit 
dem Innenministerium geklärt 
werden konnten. 

Der BBW begrüßt weiter, dass 
der BBW bei der Abfassung des 
Entwurfs des Evaluierungsbe-
richts an den Landtag in das 
Beteiligungsverfahren einbe-
zogen werden soll (Ziff. 3.8.4). 
Allerdings sollte die Beteili-
gung bereits in einem früheren 
Stadium einsetzen und die Er-
gebnisse der Umfragen aus 
den beiden Erhebungsverfah-
ren nicht nur benannten Vor-
tragenden, sondern den Betei-
ligten des Beteiligungsverfah-
rens, also auch dem BBW, zur 
Verfügung gestellt werden.

Schließlich ist der Zusammen-
setzung des „Expertenpodi-
ums“ nach Ziff. 3.8.3 der Kon-
zeption eine besondere Beach-
tung beizumessen. So sollten 
Mitglieder aus Personalvertre-
tungen aller Verwaltungsbe-
reiche teilnehmen. Nur durch 
eine möglichst paritätische 
Besetzung können viele Frage-
stellungen aus unterschiedli-
chen Sichtweisen heraus inter-
pretiert werden, um eine brei-
te Akzeptanzgrundlage zu er-
langen. So sollten auch Vertre-
ter des BBW und seiner Mit-
gliedsgewerkschaften am 
Fachdialog als Experten teil-
nehmen. Hinsichtlich der als 
Experten infrage kommenden 
Hochschulprofessoren/-innen 
ist darauf abzustellen, ob diese 
fachlich das Personalvertre-
tungsrecht begleiten/unter-
richten. Denn für den praxis-
orientierten Dialog ist eine tat-
sächliche Befassung mit der 
hier relevanten Materie und 
nicht die wissenschaftliche 
Sichtweise hilfreich.“ …

 < III. Teil 2 Erhebungsinhalte 
im zweiten Gliederungsteil

 > Frage 1: Partnerschaftliche 
Zusammenarbeit

„Zur Einschätzung der Zusam-
menarbeit wäre eine offene 
Frage nach der Häufigkeit des 
Erfahrungsaustauschs mit der 
Personalvertretung sinnvoller.

Neben der subjektiven Bewer-
tung der Zusammenarbeit 
wird sich auch aus dem An-

trags- und Vorschlagsrecht des 
Personalrats nach § 70 Abs. 2 
LPVG kein einheitliches Bild er-
geben. Bei dem Erfordernis ei-
nes schriftlichen Antrags wird 
sich zum Beispiel schon die 
Frage stellen, was als schrift-
licher Antrag zu werten ist, so 
zum Beispiel eine Anregung 
per E-Mail. 

Die Abfrage nach der Hinzu-
ziehung von Personalratsmit-
gliedern zu Arbeitsgruppen, 
die Organisationsmaßnahmen 
mit der Folge beteiligungs-
pflichtiger Maßnahmen vor-
bereiten, kann nur beantwor-
tet werden, wenn eine solche 
Arbeitsgruppe wirklich be-
steht. …

 > Frage 2: Umgang mit Fristen 
in förmlichen Beteiligungs-
verfahren

Diese Abfrage dürfte keine 
nennenswerten Erkenntnisse 
verschaffen, da in wichtigen 
Beteiligungsverfahren der 
Zeitpunkt der Zuleitung abge-
sprochen ist. Weiter sind die 
Sitzungstermine der Dienst-
stelle in den meisten Fällen 
bekannt.

 > Frage 3: Förmliche 
Beteiligungsverfahren 
der Mitbestimmung und 
Mit wirkung

Bereits am Anfang werden Ein-
drücke über die Häufigkeit der 
Personalratsbeteiligungen ab-
gefragt, was wieder zu subjek-
tiven Wertungen führt und so-
mit die Validität der Aussagen 
gefährdet. … 

 > Frage 4: Antragsabhängige 
Beteiligungsverfahren 
der Mitbestimmung und 
Mitwirkung

Zu diesem Fragenkomplex soll-
te zunächst ermittelt werden, 
ob die Beschäftigten über-
haupt auf ihr Antragsrecht hin-
gewiesen worden sind. Sonst 
macht die Abfrage keinen Sinn. 
Ergänzend sollte noch die Ab-
frage nach Ablehnung eines 
Antrags auf Teilzeitbeschäfti-

gung (§ 75 Abs. 3 Nr. 6 LPVG) 
aufgenommen werden. … 

 > Frage 7: Personalratsinterne 
Führung der Geschäfte

Neben der wiederholten Erfra-
gung von Eindrücken ist insbe-
sondere die letzte Frage nach 
dem Eindruck der Veränderung 
der Arbeitszeitanteile der nicht 
freigestellten Personalratsmit-
glieder rein schätzungsweise 
zu beantworten und daher we-
nig aussagekräftig.

Wir vermissen zu § 34 LPVG die 
Abfrage nach den Erfahrungen 
mit der gemeinsamen Be-
schlussfassung (§ 34 Abs. 4 
Satz 1 LPVG). Wie gestalten 
sich hier die Machtverhältnisse 
von kleinen und größeren 
Gruppen?

Gänzlich fehlt die Erfragung 
von Erfahrungen hinsichtlich 
der Arbeitsgemeinschaft der 
Vorsitzenden der Hauptperso-
nalräte (§ 57 LPVG). …

 > Frage 9: Verzicht auf den 
besonderen Personalrat der 
Landesbeschäftigten

Zu kritisieren ist die Bewer-
tung des Verzichts auf den be-
sonderen Personalrat der Lan-
desbeschäftigten dahinge-
hend, ob ein Landesbeschäf-
tigter im Personalrat beim 
Landratsamt vertreten ist. …

 > Fragen zum Schluss 
(Ziff. 6.10)

Wir begrüßen – entsprechend 
der Anregung in unserer Stel-
lungnahme vom 16. Juli 2014 – 
die Möglichkeit, eigene weitere 
Anmerkungen durch „Freitext“ 
hinzuzufügen. …

Was den materiellen Ände-
rungsbedarf des LPVG an-
belangt, bietet lediglich 
Ziff. 6.10.3 die Möglichkeit, 
auf ein wichtiges Anliegen 
hinzuweisen, das der Gesetz-
geber bei einer künftigen 
Änderung des LPVG unbedingt 
berücksichtigen sollte. …“
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§
Gesetzentwurf zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

BBW: Im Grundsatz gut und richtig, 
doch Ergänzungen sind angesagt
Der Gesetzentwurf zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes sieht eine 
Reihe von Rechtsänderungen vor, die vom BBW befürwortet werden, an 
erster Stelle die Aufhebung der Stellenobergrenzen für den kommunalen 
Bereich. In seiner Stellungnahme mahnt der BBW jedoch zugleich an, die 
Stellenobergrenzen auch für das Land aufzuheben und zusätzliche Beför-
derungsmöglichkeiten zu eröffnen. Außerdem erneuert er seine Forderung 
nach Übernahme der Verbesserungen des RV-Leistungsverbesserungsge-
setzes für den Beamtenbereich.

Positiv bewertet der BBW die 
Einführung der Möglichkeit 
einer Entgeltumwandlung 
für vom Dienstherrn geleaste 
Dienstfahrräder, die den Be-
amtinnen und Beamten auch 
zur privaten Nutzung überlas-
sen werden. Allerdings plädiert 
er auf eine Begrenzung der 
Leasingrate auf 150 Euro mo-
natlich. Zudem regt er an, die 
Voraussetzungen für die Ein-
beziehung der Tarifbeschäftig-
ten in diese Maßnahme zu 
schaffen.

Auch die Neukonzeption der 
Vorschrift zur Vollstreckungs-
vergütung für die Vollzie-
hungsbeamtinnen und Vollzie-
hungsbeamten der Finanzver-
waltung hält man beim BBW 
für gut und richtig. Im Ver-
gleich zu den bisherigen Be-
stimmungen schaffe eine 
solche Neuregelung unter 
anderem durch Wegfall der 
bisherigen Staffelung bei der 
Vergütungsberechnung und 
der Verankerung im Landes-
besoldungsgesetz Baden-
Württemberg Rechtsklarheit 
und Transparenz. 

Sinnvoll und notwendig oben-
drein sei schließlich auch die 
Erhöhung des Bezugszeitraums 
für die Berechnung des Durch-
schnitts der wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit auf vier 
Monate, die jetzt Art. 16 b der 
EU-Arbeitszeitrichtlinie ent-

spreche, mit der Möglichkeit 
einer flexiblen Handhabung. 
Anlässlich der Änderung der 
Arbeitszeit- und Urlaubsver-
ordnung in Art. 4 erinnert der 
BBW daran, dass nach wie vor 
eine Regelung zur Unzulässig-
keit der Minderung des 
Urlaubsanspruchs beim 
Wechsel von Vollzeit- in Teil-
zeitbeschäftigung fehlt. 

Schließlich verweist er auf die 
in den letzten Jahren zur Wei-
terentwicklung des Dienst-
rechts erhobenen Forderungen 
des BBW und erneuert insbe-
sondere seine Forderung zur 
Übernahme der Verbesserun-
gen des RV-Leistungsverbesse-
rungsgesetzes, speziell bei der 
Kindererziehung von vor 1992 
geborenen Kindern, des ab-
schlagsfreien Rentenzugangs 
mit 63 nach 45 Beitragsjahren 
sowie die Verlängerung der Zu-
rechnungszeit um zwei Jahre. 

 < Passagen aus der Stellung-
nahme des BBW

 > Zu Art. 1 Nr. 1 
Änderung des Landes- 
besoldungsgesetzes 
Baden-Württemberg

„Kritisch sehen wir den Um-
stand, dass die Beamten bei 
der hier vorgesehenen Ent-
geltumwandlung auf ihr 
Bruttoentgelt in Höhe der 
Leasingrate verzichten. Eine 

Umwandlung der Alimen-
tation ist grundsätzlich nicht 
möglich (BVerfGE 76, 256, 
319 ff.). …

Um eine den Anforderungen 
des Bundesverfassungsge-
richts entsprechende Aus-
gestaltung der Überlassung 
von geleasten Dienstfahr-
rädern zu erreichen, müsste 
die Leasingrate auf einen 
bestimmten Betrag begrenzt 
werden. Es ist nicht nach-
zuvollziehen, aus welchen 
Gründen die in der frühzeiti-
gen Anhörung vorgesehene 
Festlegung einer Obergrenze 
auf 150 Euro entfallen ist. 

Die Möglichkeit der Entgelt-
umwandlung sollte nicht 
nur Beamtinnen und Beam-
ten eröffnet werden. Um 
eine breite Beteiligung zu 
erreichen, sollte unter öko-
logischen und ökonomischen 
Aspekten die Einbeziehung 
von Tarifbeschäftigten er-
möglicht werden. …

 > Zu Art. 1 Nr. 3 Buchst. d, 
Art. 9 
Änderung des Landes- 
besoldungsgesetzes 
Baden-Württemberg

Wir begrüßen ausdrücklich 
die gemäß der Koalitions-
vereinbarung erfolgte Aufhe-
bung der Stellenobergrenzen 
im kommunalen Bereich. 

Die bisher starren Regelun-
gen verhinderten vielfach 
eine angemessene Bewer-
tung von Stellen in den 
Kommunalverwaltungen. 
Der Wegfall ermöglicht 
Perspektiven zur Gewinnung 
von Nachwuchskräften, 
wenn dem Bildungsniveau 
entsprechende berufliche 
Perspektiven angeboten 
werden können. Die Auf-
hebung der Stellen ober-
grenzen sollte jedoch auch 
auf den Bereich des Landes 
ausgeweitet werden. Außer-
dem sind insgesamt mehr 
Beförderungsstellen zu 
schaffen. Beförderungen 
sind das zentrale Mittel der 
Leistungshonorierung und 
Leistungsmotivation bei 
Beamtinnen und Beamten. 
Hierfür sind ausreichend 
Stellen zur Verfügung zu 
stellen. 

 > Zu Art. 1 Nr. 4 und 5 
Änderung des Landes- 
besoldungsgesetzes 
Baden-Württemberg

Durch die Änderungen in § 32 
Abs. 1 Nr. 3 LBesGBW soll 
entsprechend dem gesetzge-
berischen Willen ein Ermes-
sensspielraum bezüglich der 
Beurteilung der Förderlich-
keit einer Vortätigkeit für die 
Verwendung der jeweiligen 
Beamtin beziehungsweise 
des jeweiligen Beamten ein-
geräumt werden. Damit soll 
gegenüber der Gesetzesän-
derung vom 1. Dezember 
2013 eine eindeutige Klar-
stellung erfolgen, dass es sich 
um keine gebundene Ent-
scheidung handelt, wie der 
Verwaltungsgerichtshof Ba-
den-Württemberg in seinem 
Urteil vom 18. März 2014 
(Az.: 4 S 2129/13) noch ange-
nommen hat.
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 > Zu Art. 1 Nr. 11 
Änderung des Landes- 
besoldungsgesetzes 
Baden-Württemberg

Wir begrüßen die Festlegung 
einer pauschalen Vergütung 
in Höhe von 180 Euro monat-
lich für Vollziehungsbeam-
tinnen und Vollziehungsbe-
amte der Finanzverwaltung, 
die die Vergütungen zu ei-
nem planbaren Einkommen 
macht. …

 > Zu Art. 2 
Änderung des Landes- 
beamtengesetzes

Wir begrüßen die beabsich-
tigte Ergänzung des § 67 
Abs. 1 Satz 1 LBG mit der 
Aufnahme eines Zeitraums 
von vier Monaten für die Be-
rechnung der durchschnittli-
chen wöchentlichen Höchst-
arbeitszeit. Denn sie ermög-
licht, anlassbezogene Ar-
beitsspitzen auszugleichen. …

 > Zu Art. 4 
Änderung der Arbeitszeit- 
und Urlaubsverordnung 

Mit Schreiben vom 30. Okto-
ber 2015 hat das Innenminis-
terium die Übernahme der 

im Tarifbereich aus dem 
EuGH-Beschluss vom 13. Juni 
2013 (Rechtssache C-415/12 
– Brandes) und dem Urteil 
des Bundesarbeitsgerichts 
vom 10. Februar 2015 (Az.: 
9 AZR 53/14) gezogenen 
Folgerungen für eine ur-
laubsrechtliche Regelung 
bezüglich der Beamtinnen 
und Beamten zugesagt. 
Bis dahin sollten Anträge 
von Beamtinnen und Beam-
ten auf Inanspruchnahme 
eines erhöhten Urlaubsan-
spruchs nach dem Wechsel 
von einer Vollzeit- in eine 
Teilzeitbeschäftigung ent-

sprechend der bisherigen 
Praxis zurückgestellt bezie-
hungsweise laufende An-
tragsverfahren ruhend ge-
stellt werden.

Nach wie vor wurden keine 
Änderungen der §§ 21 ff. 
Arbeitszeit- und Urlaubsver-
ordnung (AzUVO) zum Ur-
laubsanspruch beim Wechsel 
von Vollzeit- in Teilzeitbe-
schäftigung und gegebenen-
falls umgekehrt vorgenom-
men, was nun nachzuholen 
ist. …“ 
 
 

Frühjahrssitzung der dbb bundesfrauenvertretung

Im Fokus: Frauen und die Arbeitswelt
Die Entgeltgleichheit und das diskriminierungsfreie Fortkommen waren 
die zentralen Themen bei der Frühjahrssitzung der dbb bundesfrauenver-
tretung, zu der die Vorsitzende Helene Wildfeuer in die dbb akademie nach 
Königswinter eingeladen hatte. An der Sitzung nahm auch die Vorsitzende 
der BBW-Frauenvertretung teil.

Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit – die Forderung besteht 
schon lange, doch nach wie vor 
sind Frauen benachteiligt, was 
spätestens in der Erwerbsbio-
grafie deutlich wird. Dr. Christi-
na Boll, Forschungsdirektorin 
des Hamburgischen Weltwirt-
schaftsinstituts gemeinnützige 
GmbH, kurz HWWI, zeigte in 
ihrem Vortrag anhand zahlrei-
cher Statistiken die Entgelt-
lücke zwischen Frauen und 
Männern aufgrund unter-
schiedlicher Lebensverläufe 
auf. Entsprechende Entgeltlü-
cken haben auch viele Frauen, 
die im öffentlichen Dienst be-
schäftigt sind. Denn auch ihre 
Erwerbsbiografien weisen Un-
terbrechungen/Teilzeitarbeit 
auf, wegen Familien-  oder 
Pflegezeiten. Meist sind  die 
Frauen nicht mehr in der Lage, 
diese „Ausfallzeiten“ aufzuho-
len. Um diese Problematik auf-
zubrechen, ist ein gesamtge-
sellschaftliches Umdenken er-
forderlich. Darin waren sich die 
Teilnehmerinnen der  Früh-

jahrstagung einig. Schließlich 
gingen andere Länder Europas 
in dieser Frage mit gutem Bei-
spiel voran.

In seinem Bericht aus Berlin in-
formierte dbb Bundesvorsit-
zender Klaus Dauderstädt über 
berufspolitische Aktivitäten 
der Organisation, bevor er auf 
die im Spätsommer anstehen-
de Bundestagswahl zu spre-
chen kam. Mit Sorge verfolge 
man beim dbb die Bestrebun-
gen im Lager von SPD, Bünd-
nisgrünen und der Linken, die 
gesetzliche und private Kran-
kenversicherung in eine Bür-
gerversicherung für alle zu 
überführen, sagte Dauder-
städt. 

Da im November 2017 der dbb 
Gewerkschaftstag ansteht, hat 
der dbb Vorsitzende auch dazu 
Stellung genommen. Er wies 
darauf hin, dass gegenwärtig 
Satzungsänderungen disku-
tiert würden, und informierte 
darüber, dass er, wie auch sein 

hauptamtlicher Stellvertreter 
Willi Russ, nicht mehr für eine 
weitere Legislatur zur Verfü-
gung stehen. Auch BBW-Vor-
sitzender Volker Stich, der als 
stellvertretender Vorsitzender 
ebenfalls der dbb Bundeslei-
tung angehört, wird beim Ge-
werkschaftstag 2017 nicht 
mehr für dieses Amt kandidie-
ren.

In Vorbereitung der frauen-
politischen Fachtagung am 
11. Mai in Berlin, die sich mit 
dem diskriminierungsfreien 
Fortkommen im öffentlichen 
Dienst beschäftigt, hat die 
Geschäftsführung der dbb 
bundesfrauenvertretung dem 
Gremium den Entwurf eines 
Arbeitspapiers vorgestellt. 
Dieses Papier wird Grundlage 
für die politische Arbeit der 
Bundesfrauenvertretung und 
der Frauenvertretungen der 
Landesverbände sein. 

Ein Highlight dieser Tagungen 
ist immer der „Markt der Mög-

lichkeiten“. Dieses Mal hat 
sich der dbb Hessen mit einer 
sehr guten Präsentation vorge-
stellt. Hoch interessant war 
der Vortrag von Sabine Schuh-
mann (DPolG), die in die Ar-
beitswelt ihres Berufsstands 
einführte. Sie berichtete aus 
dem Alltag der Polizistinnen in 
Berlin und zeigte auf, wie 
grundsätzliche Probleme zwi-
schen Kolleginnen und Kolle-
gen einen Arbeitseinsatz be-
lasten können. 

Da auch die Bundesfrauenver-
tretung beim dbb Gewerk-
schaftstag Anträge einbringen 
wird und auch zuvor noch eine 
Kandidatenvorstellung geplant 
ist, hat die Vorbereitung dafür 
am zweiten Tag der Sitzung 
einen Teil der Zeit in Anspruch 
genommen.

Der Austausch der Teilneh-
merinnen untereinander ist 
bei diesen Tagungen auch im-
mer wichtig und findet im We-
sentlichen in den Pausen und 
am Abend statt.

Die nächste Hauptversamm-
lung der dbb bundesfrauenver-
tretung findet im September 
in Düsseldorf statt. Sie wird in-
haltlich von dem anstehenden 
Gewerkschaftstag geprägt 
sein.

 

Heidi Deuschle, 

BBW-Landesfrauenvertreterin

<

D
e

r 
ö

ff
e

n
tl

ic
h

e
 D

ie
n

st
 i

n
 B

a
d

e
n

-W
ü

rt
te

m
b

e
rg

13

BBW – Beamtenbund Tarifunion

> BBW Magazin | April 2017



 Kommunikations-
management – mein  
Umgang mit Konflikten *

B105 GB vom 7. bis 9. Mai 2017 in 
Königswinter.

Konflikte am Arbeitsplatz entste-
hen häufiger, als den Betroffenen 
lieb ist. Dies kann im Kollegen-
kreis, im Verhältnis von Vorge-
setzten zu Mitarbeitern, aber 
auch mit „Kunden“ vorkommen. 
Nicht selten belasten solche Situ-
ationen die Betroffenen und be-
hindern die Arbeit. Soweit muss 
es nicht kommen. Konflikte im 
menschlichen Zusammenleben 
bieten oft die Grundlage zur kon-
struktiven Entwicklung. In jedem 
Konflikt liegt die Chance zur Be-
reinigung unterschiedlicher An-
sichten und der Neuausrichtung 
auf gemeinsame Ziele. Damit 
Streitsituationen nicht in Zer-
würfnissen enden, braucht es  
Lösungen, die von den Konflikt-
parteien gleichermaßen als zu-

friedenstellend betrachtet wer-
den. Die Mediation bietet die 
Basis für eine Verbesserung der 
Konfliktkultur. Der Handlungsan-
satz ist Lösungsorientierung mit-
tels der neutralen Vermittlung 
der unterschiedlichen Interessen, 
Grundlagen und Wahrnehmun-
gen. Ziel ist die Erarbeitung ge-
meinsamer Lösungen, die nach-
haltig in den Arbeitsalltag 
integriert werden. Die Seminar-
teilnehmer lernen die Grundlagen 
der Mediation und weitere De-
eskalationsmethoden kennen. Sie 
reflektieren ihr eigenes Konflikt-
verhalten und erlangen mehr 
Klarheit und Sicherheit in der Be-
wältigung ihrer Konfliktsituatio-
nen. Sie reflektieren ihre Rolle als 
Führungskraft oder als Konflikt-
moderator und erweitern ihren 
Handlungsspielraum in der Kon-
fliktbewältigung. 

15 Teilnehmerplätze 
Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

 Dienstrecht *

B139 GB vom 18. bis 21. Juni 
2017 in Königswinter. 

Im Mittelpunkt dieses Seminars 
steht das Dienstrecht in Baden-
Württemberg mit Beamten-
(status) recht, Besoldungsrecht 
und Beamtenversorgungsrecht. 
Ein weiteres Thema ist das Beihil-
ferecht in Baden-Württemberg.

15 Teilnehmerplätze 
Teilnehmerbeitrag: 
Für Mitglieder 198 Euro

 Gesundheitsmanagement 

B154 GB vom 7. bis 9. Juli 2017  
in Königswinter. 

Wie entsteht Stress? Was kann 
ich dagegen tun, im Beruf und im 
Alltag? In diesem Seminar kön-
nen die Teilnehmer ihr „persönli-
ches Gesundheitsmanagement“ 
erlernen. Als zentrale Punkte ste-
hen dabei die Fragen Umgang 
mit und Bewältigung von Stress, 

richtige Ernährung, Bewegung 
und Sport im Mittelpunkt.  
Zudem üben Sie, sich zu entspan-
nen, erfahren hautnah die  
Bedeutung von Sport und Bewe-
gung und lernen, warum Ernäh-
rung und Wohlbefinden viel mit-
einander zu tun haben.

Wochenendseminar 

15 Teilnehmerplätze 
Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

 Personalmanagement 

B156 GB vom 9. bis 11. Juli 2017 
in Königswinter.

Zukunft öffentlicher Dienst – 
Veränderte Personal- und Orga-
nisationsentwicklungsanforde-
rungen u. a. mit Fragestellungen 
im Zusammenhang mit Arbeits-, 
Tarif- und Beamtenrecht, die 
neue Entgeltordnung und daraus 

Seminarangebote im Jahr 2017
In Zusammenarbeit mit der dbb akademie führt der BBW – Beamtenbund Tarifunion im Jahr 2017 
folgende verbandsbezogene Bildungsveranstaltungen durch:

Karlsruhe nimmt Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an

Grundbuch- und Notariatsreform: 
Kein Verstoß gegen die Verfassung
Mit Beschluss vom 24. Februar 
2017 hat die Erste Kammer des 
Zweiten Senats des Bundes-
verfassungsgerichts die Ver-
fassungsbeschwerde eines Be-
zirksnotars gegen die baden-
württembergische Notariats-
reform nicht zur Entscheidung 
angenommen (2 BvR 2524/16). 
Nach Auffassung der Verfas-
sungsrichter verstößt die No-
tariatsreform nicht gegen Art. 
33 Abs. 5 des Grundgesetzes.

Mit der Reform des Notariats-
wesens strebt Baden-Würt-
temberg zum 1. Januar 2018 
einen Systemwechsel an, um 

die Rechtszersplitterung im 
Land selbst und gegenüber 
dem restlichen Bundesgebiet 
zu bereinigen. Abweichend 
vom Bundesgebiet wird in Ba-
den-Württemberg ein Großteil 
der Aufgaben durch Notare im 
Landesdienst erledigt; im badi-
schen Landesteil durch Notare 
mit der Befähigung zum Rich-
teramt und im württembergi-
schen Landesteil durch soge-
nannte Bezirksnotare. Bezirks-
notare werden nach Abschluss 
einer fünfjährigen Ausbildung 
zu Beamten ernannt und ent-
sprechend besoldet. Im Zuge 
der Notariatsreform wurde 

den Notaren im Landesdienst 
die Möglichkeit eröffnet, auf 
eigenen Antrag zu Notaren zur 
hauptberuflichen Amtsaus-
übung bestellt zu werden, was 
mit einem Ausscheiden aus 
dem Beamtenverhältnis ver-
bunden ist. Notare, die im Lan-
desdienst verbleiben, werden 
zukünftig mit Aufgaben der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit be-
traut und verlieren ihre Beur-
kundungsbefugnis.

Da in erster Linie ältere Be-
schäftigte finanzielle Einbußen 
befürchten, wenn sie wenige 
Jahre vor dem Ruhestand aus 

dem Landesdienst ausschei-
den, hatte der BBW speziell für 
diesen Personenkreis vorzeiti-
ge Ruhestandsregelungen zur 
Abfederung solcher Risiken 
eingefordert. Dieser Forderung 
war das Justizministerium al-
lerdings nicht nachgekommen.

Der Bezirksnotar, der mit sei-
ner Klage gegen die Reform 
auch beim Bundesverfassungs-
gericht scheiterte, ist seit 1996 
Bezirksnotar im Dienste des 
Landes. Er lehnt ein Ausschei-
den aus dem Landesdienst zur 
Bestellung als freiberuflicher 
Notar ab.  
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resultierende Fragestellungen  
(u. a. Stellenbewertung und Ein-
gruppierung).

15 Teilnehmerplätze 
Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

 Zeitmanagement –  
Meine Zeit gehört … wem?

B200 GB vom 17. bis 19. Septem-
ber 2017 in Königswinter.

Aufbauend auf die persönlichen 
Erfahrungen und Wünsche der 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer gewinnen Sie Einblicke in 
die Stärken und Verbesserungs-
möglichkeiten Ihrer bisherigen 
Zeitmanagement-Strategien. 
Mit den im Seminar angebote-
nen Instrumenten lassen sich 
Lösungen für kritische Situatio-
nen finden. Dabei wird das 
 professionelle Verhalten im 
 Kollegium thematisiert und der 
Umgang mit den Aufgaben und 
Ansprüchen trainiert. Auf der 
Grundlage der erlernten Me-
thoden erarbeiten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ein 
Zeitmanagement, das ihre 
Selbstwirksamkeit in der Zeitor-
ganisation erhöht und damit Zu-
friedenheit in der Arbeit sowie 
in der Balance von Beruf und  
Familie verbessern hilft.

15 Teilnehmerplätze 
Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

 Gesundheitsmanagement: 
Gesund und fit bei der  
Büroarbeit 

B133 GB vom 29. September bis 
1. Oktober 2017 in Königswin-
ter.

In diesem Seminar wird speziell 
auf das „persönliche Gesund-
heitsmanagement“ bei der täg-
lichen Büroarbeit eingegangen. 
Es geht dabei um Stress und um 
wirksame Methoden, diesen zu 
vermeiden bzw. zu bewältigen. 
Weiterhin wird auf die schützen-
de und stressreduzierende Wir-
kung von Entspannung, Sport 
und Bewegung eingegangen und 

in der praktischen Anwendung 
geübt. Weitere Übungen und 
Tipps für den Hals-, Schulter- und 
Rückenbereich runden dieses Se-
minar ab.

Wochenendseminar

15 Teilnehmerplätze 
Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

 Persönlichkeits-
management:  
Lotusblüteneffekt – mit 
Achtsamkeit gelassen und 
handlungsfähig bleiben

B233 GB vom 15. bis 17. Oktober 
2017 in Königswinter.

Achtsamkeit ist der Megatrend 
für die nahe Zukunft. Mit Acht-
samkeit kann ein Lotusblütenef-
fekt erzielt werden. Die Lotus-
blüte lässt Stoffe durch, die sie 
stärken und ihr guttun. Schädli-
ches perlt an ihr ab. Bei diesem 
Seminar können die Teilnehmer 
erfahren, wie sie mit Achtsam-
keit und Reflexion diesen Effekt 
erzielen können. So können sie 
herausfordernde Arbeitssituatio-
nen gelassener angehen, Anfor-
derungen klarer einteilen und 
mehr Energie für Wesentliches 
freisetzen. Es wird vermittelt, 
Stärkendes und Schädliches kla-
rer zu unterscheiden sowie den 
inneren  Antreiber kennenzuler-
nen und diesen klarer einzu-
setzen. Außerdem werden 
Techniken trainiert, die die 
Selbstwirksamkeit steigern, um 
auch in schwierigen Situationen 
gelassen zu reagieren und die 
Handlungsfähigkeit zu sichern.

15 Teilnehmerplätze 
Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

 Tarifpolitik

B231 GB vom 22. bis 24. Oktober 
2017 in Königswinter.

Dieses Seminar richtet sich vor 
allem an Kolleginnen und Kolle-
gen, die sich für Arbeitnehmer-
fragen (Tarifrecht) interessieren.

15 Teilnehmerplätze 
Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

 EDV-Schulung – Film- und 
Videobearbeitung

B243 GB vom 5. bis 7. November 
2017 in Königswinter. 

Dieses Seminar richtet sich an In-
teressierte, die aus ihren priva-
ten Videoaufnahmen „vorzeig-
bare“ Filme erstellen möchten. 
Neben den vielen Möglichkeiten 
der Vertonung soll insbesondere 
der professionelle Schnitt auch 
mit den vielfältigen Möglichkei-
ten von Überblendtechniken er-
lernt werden. 

15 Teilnehmerplätze 
Teilnehmerbetrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

*Die Seminare Kommunikations-
management – mein Umgang 
mit Konflikten B105 GB vom 7. 
bis 9. Mai 2017 und Dienstrecht 
B139 GB vom 18. bis 21. Juni 
2017 in Königswinter erfüllen 
zwar die Voraussetzungen zur 
Freistellung nach dem Bildungs-

zeitgesetz Baden-Württemberg 
(BzG BW) als berufliche oder eh-
renamtliche Weiterbildung, al-
lerdings gibt es eine Einschrän-
kung: Der aufgeführte erste 
Seminartag ist lediglich der An-
reisetag, an dem (möglichst bis 
18 Uhr) die Anreise nach Königs-
winter erfolgt. Der eigentliche 
Seminarbeginn ist am darauffol-
genden Tag um 9 Uhr. Dieser Tag 
ist somit auch der erste Freistel-
lungstag nach dem BzG BW. 

Über unser Seminarangebot hin-
aus bieten wir auch die Möglich-
keit, über „Voucher“ Seminare der 
dbb akademie zu buchen. Mit die-
sen Gutscheinen besteht die 
Möglichkeit, vergünstigt an Semi-
naren des offenen Programms der 
dbb akademie teilzunehmen. In-
teressenten informieren sich auf 
der Homepage der dbb akademie 
(www.dbbakademie.de) bei den 
Seminaren im „offenen Pro-
gramm“ (Kennbuchstabe „Q“ vor 
der Seminarnummer) und fragen 
dann beim BBW nach, ob für die-
se Veranstaltung Voucher zur 
Verfügung stehen. Unabhängig 
von dem im Seminarprogramm 
veröffentlichten Teilnehmerbe-
trag verringert sich dieser durch 
die Inanspruchnahme des Vou-
chers auf 132 Euro.

Mit diesem neuen Angebot wol-
len wir unseren Mitgliedern die 
Möglichkeit einräumen, zu ver-
günstigten Teilnehmergebühren 
von dem vielseitigen Seminar-
angebot der dbb akademie  
Gebrauch zu machen. 

Alle Seminare sind auch für 
Nichtmitglieder offen. Der Teil-
nehmerbeitrag beträgt bei 
Nichtmitgliedern das Doppelte 
des ausgewiesenen Betrages.

Anmeldungen können nur über 
die Landesgeschäftsstellen der 
Mitgliedsverbände des BBW ent-
gegengenommen werden. Diese 
halten Anmeldeformulare be-
reit. Eine unmittelbare Anmel-
dung bei der dbb akademie ist 
nicht möglich. Anmeldeformula-
re sowie unser Seminarpro-
gramm finden Sie auch im Inter-
net unter www.bbw.dbb.de.

Darüber hinaus verweisen wir 
auf die weiteren von der dbb 
akademie angebotenen Semina-
re, die Sie im Internet unter 
www.dbbakademie.de finden.
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Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst

Niemand kommt im
heutigen Berufsleben

ohne
Gewerkschaftsvertretung aus.
Allein auf sich gestellt
haben Sie

wenig Chancen,
Ihre Interessen durchzusetzen
und Ihre Rechte wahrzunehmen.

130.000
Mitglieder

solidarisch

kompetent

erfolgreich

ja auch ich möchte

Mitglied werden!

BBW – Beamtenbund Tarifunion
Postfach 10 06 13
70005 Stuttgart

Absender

Berufs-/Dienstbezeichnung

Ich bin beschäftigt bei

BBW – Beamtenbund Tarifunion
Am Hohengeren 12
70188 Stuttgart

Telefon 07 11/1 68 76-0
Telefax 07 11/1 68 76-76
E-Mail bbw@bbw.dbb.de
http://www.bbw.dbb.de


